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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

in unserer ersten Ausgabe der Personalratszeitung in diesem Schuljahr greifen wir wie-

der verschiedene Themen auf, die Sie interessieren könnten. Nach einem anstrengen-

den Schuljahresanfang hoffen wir, dass Sie sich in den Herbstferien gut erholt haben. 

Wir freuen uns sehr, wenn wir wieder viele von Ihnen an der Personalversammlung II / 

2019 am 10. Dezember im Hofbrauhauskeller am Lankesberg in Freising begrüßen dür-

fen. Alles Nähere dazu erfahren Sie bei der Lektüre. 

 
  

 
Im Namen aller Mitglieder des Örtlichen Personalrates Freising  
herzliche Grüße 
 

 
 
 

______________________________________ 
Kerstin Rehm, ÖPR Freising  

 
Hinweis: 
Die aktuelle Liste der Personalratsmitglieder 
finden Sie am Schluss dieser Ausgabe. 
 
Hinweis: 
Sollten Sie die Hilfe des Personalrats benöti-
gen, können Sie sich jederzeit vertraulich an uns wenden. Die aktuelle Liste der Perso-
nalratsmitglieder mit neuen Kontaktdaten finden Sie in der Anlage. 
 
 
 
 
 

 

November 2019 
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Einladung zur Personalversammlung 2019 / II 
 

Dienstag, den 10.12.2019 von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
im Hofbrauhauskeller, Lankesbergstr. 5 in Freising 

 
Teil 1:   Personalversammlung 
Tagesordnung:   

 Begrüßung und Bericht des ÖPR Freising 

 Bericht des Schulamtes 

 Aussprache  
 

Teil 2:   Fortbildungsveranstaltung zum Thema:  

 

„Personalrat – unsere Interessenvertretung gegenüber 
der Dienststelle“  

 

 Aufgaben des Personalrates an der Regierung von Oberbayern 
 Initiativrecht/Mitbestimmungsmöglichkeiten 
 Dienstliche Beurteilung 
 Funktionslose Beförderungen 
 Stellenbesetzungen 
 Einstellungen und Versetzungen 
 Mitwirkung bei Verlängerung der Probezeit 
 Ruhestandsversetzung wegen Dienstunfähigkeit 
 … 

Referentin: Helga Gotthart, Vorsitzende des Bezirkspersonalrates  
bei der Regierung von Oberbayern 

 
Teil 3: Aussprache, Diskussion und Anträge 
Anträge zur Personalversammlung bitte spätestens bis 05.12.2019 an die Personalratsvorsitzende  
Kerstin Rehm schicken: rehm1@gmx.de, Tel. 089 / 31907006 oder 0171/6078909 
1. Teilnahmeberechtigt sind alle Bediensteten des Schulamtsbezirkes Freising gemäß Art 48 Abs. 1 BayPVG mit Ausnahme der 

Lehrkräfte, deren Beschäftigung karitativer oder religiöser Art bestimmt ist gemäß Art. 4 Abs. 5 Buchst. e. 
2. Wer an der Personalversammlung nicht teilnimmt, ist verpflichtet seinen Dienstaufgaben in der Zeit der Personalversammlung 

nachzukommen. 
3. Entstehende Fahrtkosten werden nach den Bestimmungen über Reisekostenvergütung der Beamten erstattet (Art. 50 Abs. 1 

BayPVG). Unfallschutz besteht. 

4. Für die Teilnehmer der Personalversammlung endet der Unterricht nach der 5. Stunde!  
 Bitte klären Sie dies vorab rechtzeitig mit Ihrem/r Schulleiter/in.  

Eine Fortbildungsbestätigung erhalten Sie am Ende der Veranstaltung. 
 
 
 

Freising, 01.11.2019 

Der Personalrat für die Grund- und Mittelschulen im 

Bereich des Staatlichen Schulamtes Freising  

mailto:rehm1@gmx.de
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Beihilfeänderungen 
 
Hier erhalten Sie zwei Informationen zu Veränderungen bei der Ausschlussfrist der Bei-
hilfe und zur Berücksichtigung von Ehepartnern bei der Beihilfe. Beide Themen werden 
demnächst so umgesetzt werden. 
 
1. Neue Ausschlussfrist bei der Beihilfe 
 
Aufgrund der Zunahme des Durchschnittsalters der Bevölkerung steigt auch die Zahl der 
Beihilfeberechtigten, die u.a. aufgrund von Demenz und vergleichbaren Erkrankungen 
nicht mehr in der Lage sind, Beihilfeanträge fristgerecht zu stellen. Die fehlende 
Alltagskompetenz wird aufgrund des schleichenden Fortschreitens der o.g. 
Erkrankungen von Angehörigen, Bevollmächtigten und sonstigen Betreuern häufig erst 
zu einem Zeitpunkt erkannt, in dem Beihilfeansprüche oftmals erloschen sind. Mittels des 
Rechtsinstruments der Wiedereinsetzung (Art. 32 BayVwVfG) ist aufgrund deren 
Ausnahmecharakter und der damit verundenen strengen rechtlichen Voraussetzungen 
nur in wenigen Fällen eine Abhilfe möglich. Eine Verlängerung der Ausschlussfrist zur 
Stellung eines Beihilfeantrags von einem auf drei Jahre trägt damit wesentlich zur 
Entlastung von Pfegebedürftigen, Schwerkranken und ihren pfegenden Angehörigen bei. 
 
 
2. Erhöhung des Grenzbetrages für die Berücksichtigung von Ehegatten bei der 
Beihilfe 
 
Aufwendungen des Ehegatten eines Beihilfeberechtigten sind nur beihilfefähig, wenn 
dessen Gesamtbetrag der Einkünfte im Sinn des Steuerrechts im zweiten Jahr vor der 
(Beihilfe-)Antragsstellung einen Betrag von 18.000 € nicht übersteigt. Rentner 
unterliegen in Abhängigkeit vom Jahr des Beginns der Rente nur anteilig der 
Steuerpflicht und gehen auch nur mit diesem Anteil in die Bildung des Gesamtbetrags 
der Einkünfte im Sinn des § 2 Abs. 3 EstG ein. Bei einer Überschreitung gilt der Ehegatte 
nach der Rechtsprechung als wirtschaftlich selbständig mit der Folge, dass eine (private) 
Vollversicherung erforderlich ist.  
In den kommenden Jahren wird die Höhe des zu versteuernden Anteils von Renten 
ansteigen. Damit steigt die Gefahr, dass in zunehmendem Ausmaß auch bei 
durchschnittlicher Rentenhöhe ein Ausschluss der Beihilfefähigkeit von Kosten des 
Ehegatten bzw. des Lebenspartners entstehen wird. Dies ist insbesondere dann kritisch 
zu bewerten, wenn eine Überschreitung des Grenzbetrages durch eine der üblichen 
jährlichen Erhöhungen der Renten oder sonstige Maßnahmen („Mütterrente“) ausgelöst 
würde. Diesem wirtschaftlich ungerechtfertigten Ergebnis wird durch eine maßvolle 
Anhebung des Grenzbetrages von 18.000 € auf 20.000 € entgegengewirkt. 
 
Quelle: BLLV, Abteilung Dienstrecht Besoldung, Hans Rottbauer 
 
 

Sie können sich jederzeit vertrauensvoll an 
Ihre Personalvertretung wenden! 

Bei Rechtsfragen gehen Sie zu Ihrem Lehrer-
verband! 
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 Erörterungsrecht / Anhörung / Zuziehung / weitere Informationsrechte 
 
Art. 77a BayPVG  
 
Beteiligung bei Leistungsbezügen und Leistungsentgelt 
 
1Die Gewährung von Leistungsbezügen bzw. Leistungsentgelt und die Ablehnung des 
leistungsbezogenen Stufenaufstiegs bzw. die leistungsbezogene Verkürzung oder Ver-
längerung des Stufenaufstiegs sind vor der Durchführung mit dem Personalrat zu erör-
tern. 2Hierfür ist er rechtzeitig und schriftlich unter Beifügung der erforderlichen Unterla-
gen über die betroffenen Beschäftigten sowie die Höhe und Dauer der zu gewährenden 
Beträge zu unterrichten. 
 
Mit dieser ab 2011 geltenden neuen Vorschrift wird die Einbeziehung der Personalvertre-
tung in die Vergabe von Leistungselementen (auch Leistungsprämien usw.) deutlich ver-
bessert. Ein Erörterungsrecht gab es bisher nicht. 
 
Art. 77a gibt dem PR ein Erörterungsrecht bei bestimmten Arten der Leistungsbesoldung, 
insbesondere bei der Gewährung und Ablehnung von flexiblen Leistungselementen. Satz 
1 zählt die erörterungspflichtigen Tatbestände auf, nämlich die Gewährung von Leis-
tungsbezügen bzw. von Leistungsentgelt und die Ablehnung des leistungsbezogenen 
Stufenaufstiegs bzw. die leistungsbezogene Verkürzung oder Verlängerung des Stufen-
aufstiegs. Satz 2 konkretisiert den Informationsanspruch des PR, zu dem auch die Zur-
verfügungstellung der erforderlichen Unterlagen gehört. 
 
Die Einführung dieses Erörterungsrechts erfolgte mit Blick auf den Ausbau der Leis-
tungsbesoldung im Beamtenbereich (BayBesG) durch das neue Dienstrecht und auf ver-
gleichbare Entwicklungen im Tarifbereich (TVöD, TV-L). Der zunehmenden Bedeutung 
von flexiblen Leistungselementen im beruflichen Werdegang und bei der Bezahlung der 
Beschäftigten wurde durch eine stärkere Beteiligung der Personalvertretung Rechnung 
getragen. Das bisherige bloße Informationsrecht in Art. 69 Abs. 2 Satz 4 wurde zu einem 
Beteiligungsrecht in Form eines Erörterungsrechts aufgestuft. Die deutliche Erweiterung 
der Rechte der Personalvertretung sorgt für eine Steigerung der Transparenz und soll so 
die Akzeptanz der Entscheidung bei den Beschäftigten erhöhen. 
 
Das Beteiligungsrecht der Erörterung ist schwächer als die förmlichen Mitbestimmungs- 
und Mitwirkungsrechte ausgestaltet; es gibt kein Stufenverfahren. Es ist aber stärker als 
ein bloßes Anhörungsrecht wie etwa nach Art. 76 Abs. 3 oder Art. 77 Abs. 3, das eben-
falls zu den Beteiligungsrechten der Art. 75 bis 79 gehört. Während das Erörterungsrecht 
bei Leistungsbezahlung personelle Einzelmaßnahmen zum Gegenstand hat, betrifft das 
Mitbestimmungsrecht nach Art. 75 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 bei leistungsbezogenen Entgelten 
abstrakt-generelle Grundsätze der Entgeltbestimmung, also einen kollektiven Tatbe-
stand. 
 
 
 
Auszüge aus: Ballerstedt/Schleicher/Faber, Bayerisches Personalvertretungsgesetz – 
Kommentar © 2019, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg (juristischer 
Firmensitz), München, www.rehm-verlag.de 
 
 

http://www.rehm-verlag.de/
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Anwärterbezüge  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: BLLV, Abteilung Dienstrecht Besoldung, Hans Rottbauer  
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Pausenaufsichten an Grund- und Mittelschulen / Schülerfahrten 
 
Die Schulleiterin oder der Schulleiter trägt nach § 2 Abs. 1 der Bayerischen Schulord-
nung (BaySchO) die pädagogische, organisatorische und rechtliche Ge-
samtverantwortung für die Schule.  
Die Schülerinnen und Schüler sind nach Maßgabe des § 22 BaySchO durch die Schule 
zu beaufsichtigen. § 5 der Lehrerdienstordnung ergänzt insbesondere, dass die Lehrkraft 
verpflichtet ist, bei der Wahrnehmung der Aufsichtspflicht der Schule mitzuwirken, und 
eine besondere Einteilung der Lehrkräfte zur Wahrnehmung der Aufsichtspflicht der 
Schule durch die Schulleiterin oder den Schulleiter erfolgt.  
 
In der Bekanntmachung des Staatsministeriums „Durchführungshinweise zu Schülerfahr-
ten“ vom 9. Juli 2010 (KWMBl. S. 204) ist verkürzt Folgendes geregelt:  
 

- Je Gruppe ist die Begleitung durch zwei Personen, darunter mindestens eine 
Lehrkraft, vorgeschrieben.  

 

- Die Lehrkraft ist gegenüber der weiteren Begleitperson weisungsberechtigt.  

 
 

- Die Auswahl geeigneter sonstiger Begleitpersonen obliegt der Schulleiterin bzw. 
dem Schulleiter. 

 

-  Jede Begleitperson ist verpflichtet, während der Schülerfahrt ihre Aufsichts- und 
Fürsorgepflicht im ihr übertragenen Rahmen wahrzunehmen.  

 
 

- Sonstige Begleitpersonen, die mit Wissen und Wollen der Schulleitung die Schü-
lerfahrt begleiten, sind im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung versichert, 
soweit sie in Ausübung ihrer Tätigkeit oder in wesentlichem inneren Zusammen-
hang damit einen Unfall erleiden.  

 
Es ist daher durchaus vorstellbar, dass eine Schule auf freiwilliger Basis Erziehungsbe-
rechtigte von Schülerinnen und Schülern zur Unterstützung der Lehrkräfte bei der Pau-
senaufsicht einsetzt. Die vorgenannten Eckpunkte für die Durchführung von Schülerfahr-
ten gelten entsprechend.  
Dies bedeutet vom Grundsatz her: Eltern können Lehrkräfte bei der Pausenaufsicht un-
terstützen; die ersatzweise Beaufsichtigung durch Eltern ist jedoch nicht möglich. Die 
konkreten Umstände des Einzelfalls sind selbstverständlich genau zu betrachten.  
 
Ergänzend dazu sei auf den Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Baye-
rischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) aufmerksam 
gemacht (LT-Drs. 18/1481). Dort ist vorgesehen, dass das sog. sonstige schulische Per-
sonal für den Umgang mit Schülerinnen und Schülern persönlich geeignet und zuverläs-
sig sein muss und die persönliche Eignung durch ein erweitertes Führungszeugnis nach-
zuweisen ist, sofern nach Art, Intensität und Dauer des Kontakts zu Schülerinnen und 
Schülern eine Gefährdung nicht ausgeschlossen erscheint. 
Quelle: Regierung von Oberbayern; Juli 2019 
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Tipp Sexualerziehung: GET LUCKY Schulkampagne 
 
 
 
GET LUCKY – SEX VERÄNDERT ALLES (Kinostart: 26.09.2019) 
 
Die neue Aufklärungskomödie für Teena-
ger, Eltern und Lehrer 
  
Der Kurzinhalt: 
Sechs Teenager erleben turbulente Ferien 
am Meer mit viel Sonne, Strand und den 
ersten Dates. 
Untergebracht sind sie bei Ellen (Palina 
Rojinski). Im Laufe des Sommers ist Ellen 
nicht nur als die „coole Tante“ gefragt, als 
Sexualberaterin antwortet sie auch auf 
Fragen, die ein Jugendlicher seinen Eltern 
wohl eher nicht stellen würde. Einige von 
ihnen erleben in diesem Sommer ihre erste 
große Liebe, den ersten Sex – und was 
dabei so alles schief laufen kann... 
   
 

 

GET LUCKY – SEX VERÄNDERT ALLES ist eine Komödie sowohl für Teenager als 
auch für Eltern und Pädagogen, die sich dem Thema Aufklärung auf eine offenere Art 
und Weise nähern möchten. Der Film ist dabei ein junges, aufgeschlossenes Gegenpro-
gramm zum biederen Aufklärungsunterricht und kann als Ausgangspunkt für Fragen und 
vertiefende Gespräche zum Thema Sexualität und Liebe in der Schule genutzt werden. 
Der Film ist von der FSK ab 12 Jahren freigegeben, richtet sich an 12- 17-Jährige und 
bietet aufgrund der Thematik zahlreiche Anknüpfungspunkte, um mit Schülern das The-
ma Sexualität zu besprechen.  
  
Parallel zur Herausbringung des Films im September erscheint ein neues Aufklärungs-
buch von Ann-Marlene Henning (Autorin des Bestsellers „Make Love: Ein Aufklärungs-
buch“), die den Dreh begleitet hat und einige der darin vorkommenden Szenen im Buch 
noch einmal ausführlicher erklärt.  
  
Der deutsche Filmverleih DCM stellt in Zusammenarbeit mit Vision Kino Unterrichtsma-
terial zur Verfügung, das zur Vor- und Nachbereitung des Kinobesuchs genutzt werden 
kann.  
 
Ansprechpartner: Denise Woiwode  
elias.mittelstaedt@dcmteam.com. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:elias.mittelstaedt@dcmteam.com
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An alle Lehrkräfte im Schulamtsbezirk Freising 
Einladung zum Fachgespräch / Lehrerfortbildung  

mit der Präsidentin des BLLV, 
Frau Simone Fleischmann zum Thema: 

 

 

 

 

 

 

„Die Hütte brennt! – Jetzt gilt´s: 

Mit Herz. Kopf. Hand. Schule gestalten.“ 

 Analyse des Anspruches zwischen Realität und Ideal der Bildungs-

qualität in Bayern 

 Aufzeigen der Stolpersteine vor Ort an unseren Schulen 

 

Termin:  Mittwoch, 29. Januar 2020 

Ort:   MS Hallbergmoos,  

Zeit:   14.30 Uhr – 17:00 Uhr 

Ab 14:30 Uhr sind alle TeilnehmerInnen zu einem kleinen Imbiss mit Kaffee und 
Kuchen eingeladen.  
Parkplatzmöglichkeiten: vor der Schule. Unfallschutz besteht. 
 
 

Eine Fortbildungsbestätigung erhalten Sie am Ende der Veranstaltung. 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

ÖPR Freising 

Freising, 01.11.2019 

Der Personalrat für die Grund- und Mittelschulen im 

Bereich des Staatlichen Schulamtes Freising  



Kerstin Rehm, Personalratsvorsitzende im Schulamtsbezirk Freising 
 Seite 9 

Personalvertretung  
 
Art. 67 
 

 (1) Der Leiter der Dienststelle und die Personalvertretung sollen einmal im Monat, bei 
Bedarf auch öfter, zu gemeinschaftlichen Besprechungen zusammentreten. In ihnen soll 
auch die Gestaltung des Dienstbetriebs behandelt werden, insbesondere alle Vorgänge, 
die die Beschäftigten wesentlich berühren. Sie haben über strittige Fragen mit dem erns-
ten Willen zur Einigung zu verhandeln und Vorschläge für die Beilegung von Meinungs-
verschiedenheiten zu machen. Der Personalrat hat zur gemeinschaftlichen Besprechung 
 
1. die Schwerbehindertenvertretung, 
2. die Jugend- und Auszubildendenvertretung, wenn Angelegenheiten behandelt werden,   
    die besonders Beschäftigte im Sinn von Art. 58 Abs. 1 betreffen, 
     
beizuziehen. 
 
 
 (2) Dienststelle und Personalvertretung haben alles zu unterlassen, was geeignet ist, die 
Arbeit und den Frieden der Dienststelle zu gefährden. Insbesondere dürfen Dienststelle 
und Personalvertretung keine Maßnahmen des Arbeitskampfes gegeneinander durchfüh-
ren. Arbeitskämpfe tariffähiger Parteien werden hierdurch nicht berührt. 
 
 
 (3) Außenstehende Stellen dürfen erst angerufen werden, nachdem eine Einigung in der 
Dienststelle nicht erzielt worden ist. 
 
 
Auszüge aus: Ballerstedt/Schleicher/Faber, Bayerisches Personalvertretungsgesetz – 
Kommentar © 2018, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg (juristischer 
Firmensitz), München, www.rehm-verlag.de 
 
Zusammenstellung: Gerd Nitschke, 1. Vizepräsident des BLLV 
 
 

Nebenbeschäftigung von hauptamtlichen LehrerInnen im Ganztag  
 
Nebenbeschäftigung von hauptamtlichen Lehrkräften, die an der Schule des Hauptamts 
oder einer anderen Schule der gleichen Art in einem schulischen Ganztagsangebot ein-
gesetzt werden 
(Auszug aus KMS Nr. IV.8 - BO 4207 - 6a.58 663 vom 12.08.2019) 
 
Grundsätzlich ist ein Einsatz von verbeamteten Lehrkräften in einem Ganztagsangebot 
der eigenen Schule oder einer anderen Schule der gleichen Art entweder über einen Ko-
operationspartner oder über einen Arbeitsvertrag nach TV-L mit dem Freistaat Bayern 
möglich. Ein Einsatz als Honorarkraft beim Freistaat Bayern oder einem Kooperations-
partner ist hingegen mangels Weisungsabhängigkeit nur in absoluten Ausnahmefällen 
möglich (einzelne Vorträge, zeitlich stark begrenzte Projektarbeit etc.). In der Regel wird 
es sich um eine gem. Art. 82 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bayerischen Beamtengesetzes 
(BayBG) genehmigungsfreie Nebenbeschäftigung handeln, die auf Vorschlag oder Ver-
anlassung des Dienstherrn übernommen wird. 

http://www.rehm-verlag.de/
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Prüfschritte vor Einsatz der verbeamteten Lehrkräfte für außerunterrichtliche Tätigkeiten 
im Rahmen von schulischen Ganztagsangeboten: 
 
1. In einem ersten Schritt ist zu prüfen, welche Tätigkeit die Lehrkraft konkret im 
Ganztagsangebot übernehmen soll und ob dadurch ggf. Interessenkonflikte entstehen 
oder dienstliche Interessen beeinträchtigt werden. Sofern die Tätigkeit an einer anderen 
Schule derselben Schulart ausgeübt werden soll, ist Rücksprache mit der Schulleitung 
des Hauptamts zu halten. 
Als Faustregel kann hier gelten, dass Lehrkräfte keine Thematik, die Lehrplaninhalt eines 
Vorrückungsfachs ist, mit den von ihr in den Fächern der Stundentafel unterrichteten 
Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Ganztagsangebots behandeln dürfen. 
 
2. In einem zweiten Schritt erfolgt dann die Billigung des vom Kooperationspartner 
für den Einsatz in den Ganztagsangeboten vorgeschlagenen Personals durch den 
Dienstherrn, in der Regel durch Unterzeichnung der Leistungsbeschreibung, die detail-
lierte Angaben zum Personaleinsatz enthält. 
Im Falle des Abschlusses eines Arbeitsvertrags nach TV-L mit dem Freistaat Bayern ist 
die Billigung in der Unterzeichnung des Antrags auf Abschluss eines Arbeitsvertrags 
durch die Schulleitung zu sehen, der an die zuständige Bezirksregierung bzw. das Lan-
desamt für Schule gerichtet ist. 
Bei einem erneuten Einsatz im darauffolgenden Schuljahr sind die beiden Prüfschritte zu 
wiederholen. 
 
 
 
Zusammenstellung: Gerd Nitschke, 1. Vizepräsident des BLLV 
 
 

Informationen zur Fortbildungsoffensive „Digitale Bildung“ 
 
Auszug aus einem Mail an den Hauptpersonalrat: 
 
Wir sind davon überzeugt, dass von den Lehrkräften im Rahmen der Bearbeitung der 
Selbstlernkurse wertvolle Erkenntnisse für ihre Arbeit in der Schule im Allgemeinen – und 
auch darüber hinaus – sowie ihren Unterricht im Besonderen gewonnen werden können. 
Hier haben die Vertreter des HPR auch Unterstützung signalisiert, eine entsprechende 
Kommunikation des StMUK durch die eigenen Kommunikationskanäle (Personalvertre-
tung bzw. Lehrerverbände) zu unterstützen. 
Stimmt! (Anmerkung Gerd Nitschke) 
 
 
Aufgrund des in enger Absprache mit dem HPR entwickelten Anmeldeverfahrens zu den 
Onlinemodulen ist es nicht vorgesehen, durch technische Verfahren Rückschlüsse da-
rauf zu ziehen, welche Lehrkräfte die Module bereits absolviert haben. Wenn ein Modul 
vollständig bearbeitet wurde und mehr als zwei Drittel der Fragen in einem Modul richtig 
beantwortet sind, erhält die Lehrkraft die Möglichkeit, ein Teilnahmezertifikat auszudru-
cken. Dieses kann dann als Teilnahmebestätigung für das Online-Modul über die Schul-
leitung dem Personalakt beigefügt werden.  
Im Grund- und Mittelschulbereich ist jede Lehrkraft selbst für die Aufbewahrung 
der Fortbildungsnachweise zuständig. (Anmerkung Gerd Nitschke) 
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Zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir noch keine Notwendigkeit unser gemeinsames Ziel mit 
starren Fristvorgaben zu erreichen. Vielmehr sollen Schulaufsicht und Personalvertre-
tung im Schulterschluss und wie von Ihnen treffend formuliert mit Fingerspitzengefühl für 
eine umfassende Teilnahme der Lehrkräfte sorgen.  
Quelle: Mailauszug von Matthias Stein, Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Ref. I.4 "Digitale Bildung, Medienbildung, IT an Schulen" 
 
 

Beförderungskriterien November 2019 
 

Lehramt  mit HQ und BG  mit UB 

GS/MS nach 
A12 Z 

alle 
 
 

Durchschnitt aus  
„Unterrichtsplanung und -gestaltung“ (2.1.1), 
„Unterrichtserfolg“ (2.1.2) und  
„Erzieherisches Wirken“ (2.1.3): mindestens 
2,67 und zugleich im Kriterium „Zusammen-
arbeit“ (2.1.4) BG 
 
oder 
2,67 und zugleich im Kriterium „Zusammen-
arbeit“ (2.1.4) UB 
sowie auch im Beurteilungskriterium „Ein-
satzbereitschaft (2.2.2)  
Stufe UB oder besser 

 

GS/MS von 
A12Z nach A13 

alle mit Beurtei-
lung aus 2018 in 
A12 Z 
+ 3 Jahre in A12 
Z 

Durchschnitt aus 
„Unterrichtsplanung und -gestaltung“ 
(2.1.1) „Unterrichtserfolg“ (2.1.2) und  
„Erzieherisches Wirken“ (2.1.3) mindes-
tens 2,67 und zugleich im Kriterium „Zu-
sammenarbeit“ (2.1.4) BG oder besser 

 

Förderlehrer 
von A9 nach 
A10 

alle Durchschnitt aus Unterrichtsplanung und 
-gestaltung“ (2.1.1), „Unterrichtserfolg“ 
(2.1.2) und „Erzieherisches Wirken“ 
(2.1.3)  
3,0 und besser  

 

Fachlehrer von 
A10 nach A11 

alle Durchschnitt aus Beurteilungskriterien  
“Unterrichtsplanung und -gestaltung“ 
(2.1.1), „Unterrichtserfolg“ (2.1.2) und  
„Erzieherisches Wirken“ (2.1.3)  
3,00 und besser  

 

StR. an Förder-
schulen nach 
A13 Z 

alle  Durchschnitt aus Beurteilungskriterien 
“Unterrichtsplanung und -gestaltung“ 
(2.1.1), „Unterrichtserfolg“ (2.1.2) und  
„Erzieherisches Wirken“ (2.1.3)  
2,33 und besser  

 

 
       Für die Ermittlung des Durchschnitts werden die einzelnen Bewertungsstufen wie folgt umgerechnet:  
       HQ = 1 BG = 2 UB = 3 VE = 4 HM = 5 MA = 6 IU = 7  

Zusammenstellung von Marion Ostermeier, Abteilungsleiterin Recht im BLLV Ober-
bayern 
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Haftung in der Schule 
 
In dieser Ausgabe der Personalratszeitung beginnen wir, anknüpfend an den Vortrag der 
Personalversammlung, mit einer Informationsreihe zu Haftung, Unfall und Entschädigung 
an Schulen. Herr Martin Stumpf (Regierung von Mittelfranken) stellt uns mit seiner Er-
laubnis seine Informationen zu Haftungsfragen in der Schule zur Verfügung.  
 
 
Der Gesetzgeber hat Aufgaben in Zusammenhang mit der Regulierung von Schadensfäl-
len auf eine Vielzahl von Stellen außerhalb der Schule verlagert. Das ist gut so, denn: 
Dafür bringt die Schule keine Kenntnisse mit. Sie braucht diese nicht entscheiden, sie 
darf es auch nicht. Sie darf diese Fragen getrost „auslagern“.  
 
Es bleiben Fragen: Wer ist zuständig?  
                               Wie verhalte ich mich richtig?  
                               Kann ich in diesem unliebsamen Feld dennoch punkten und die 
                               Schule positiv darstellen?  
 
 

Verhaltensregeln 

 
Was die Schule nicht macht: 
 
   den Fall entscheiden. 
   Ansprüche stellen, anerkennen oder    
      zurückweisen 
   Rechtsmeinungen äußern 

 
Was die Schule macht: 
 
   Zuständigkeiten klären 
   Informationen ermitteln und weiter- 
      geben 
   Für Schnelligkeit, Sorgfalt und Trans- 
      parenz sorgen 
 

 
Darum: 
 
      ermitteln Sie die zuständige Stelle 
      Bringen Sie die weitere Abwicklung auf den Weg  
      Informieren Sie die Beteiligten über Ihre Schritte 
      Korrespondieren Sie nie inhaltlich mit Rechtsanwälten oder Anspruchstellern 
      Erkennen Sie niemals Ansprüche an 
      Äußern Sie sich nicht zur Rechtslage 
 
Laut § 36 Lehrerdienstordnung (LDO) hat die Schule Antragsteller, die Forderungen ge-
gen den Freistaat Bayern geltend machen (z.B. Schadenersatz), an die jeweils zustän-
dige Regierung zu verweisen. Diese Vorschrift kann in zweierlei Hinsicht gelesen wer-
den: sowohl als ein an die Adresse der Schule gerichtetes Verbot, in der Sache nach 
außen hin tätig zu werden, als auch als eine Maßnahme der Entlastung für die Schule – 
sie darf diese Angelegenheiten an die Regierungen abgeben. Dies sollte sie zügig tun, 
etwa in Form der Weiterleitungsmitteilung. 
 

 
 
 
 



Kerstin Rehm, Personalratsvorsitzende im Schulamtsbezirk Freising 
 Seite 13 

 
Kategorisierungshilfen  
für die neun wichtigsten Konstellationen, die sich ergeben können: 

 

Amtshaftung 

 
Kern:                In Ausübung einer hoheitlichen Tätigkeit wird ein Dritter (also weder der  
                         Dienstherr noch der Amtsträger selbst) geschädigt. 
Beispiel:           Lehrer beschädigt Notebook eines Schülers, das dieser für ein Referat  
                         dabei hatte. 
Abwicklung:      Geschädigter macht seine Forderungen beim Schädiger geltend, dies  
                         reicht sie an die zuständige Regierung weiter. 
Schule:             Informationsverteilung 
Formblatt:         formfrei 
Grundlage:       § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG; § 36 LDO 
Hinweise:         (1) Gilt auch für sog. Verwaltungshelfer 
                         (2) Schäden am Eigentum des Sachaufwandsträgers sind nicht zu  
                         regulieren  (BGH vom 07.05.1973): nur bei Vorsatz oder grober 
                         Fahrlässigkeit kann der Amtsträger in Regress genommen werden  
                         (Drittschadensliquidation). 
 

 
 
 
 

Schülerunfallversicherung 

 
Kern:                Schüler erleidet auf dem Schulweg oder während einer schulischen  
                         Veranstaltung einen Körperschaden. 
Beispiel:           Schüler verstaucht sich im Sportunterricht den Knöchel. 
Abwicklung:      Meldung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern (KUVB),  
                         vormals: GUVV 
Schule:             Abgabe der Meldung 
Formblatt:         www.kuvb.de/service/unfallanzeigen/ 
Grundlage:       SGB VII (Gesetzliche Unfallversicherung) 
Hinweis:           Anspruch auf Schmerzensgeld bei schulangehörigem Verursacher nur  
                         bei (a) Wegeunfall oder (b) innerhalb des Schulbetriebes bei Vorsatz des  
                         Schädigers, §§ 104 – 106 SGB VII, oder bei schulfremdem Schädiger 
                         kann Schmerzensgeld gefordert werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Martin Stumpf, Regierung von Mittelfranken 
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Der Personalrat für die Grund- und Mittelschulen im 
Bereich des Staatlichen Schulamtes im  
Landkreis Freising 

 

Zusammensetzung des Personalrates (Stand: 01.08.2019) 

Vorstandsmitglieder: 
 

 

Vorsitzende: Kerstin Rehm (BLLV)  
Sprechstunden jederzeit nach Vereinbarung! 

                     
                                   Dienstadresse 1                                            Dienstadresse 2  
                                   Staatliches Schulamt                                      Korbinianstraße 14 

                                   im Landkreis Freising                            85386 Eching 

                                   Landshuter Straße 31                                            Tel.: 089/31907006 

                                   85350 Freising                                               mobil: 0171/6078909 

                                                                                                          rehm1@gmx.de 

                                                                                                          rehm.kerstin@t-online.de 

                                                                                                         

                                                       

             
1. Stellvertretende    

    Vorsitzende 
Daniela Nager (BLLV) 
Marina-Thudichum-GS, Haag  

Pfarrer-Weingand-Straße 5, 85410 Haag 

Tel.: 08167/955833 

Eichlbrunnstraße 9 

85416 Langenbach 

Tel.: 08761/9569 

daniela.nager@gmx.de 

 
2. Stellvertretender 

    Vorsitzender 

 

Rudolf Weichs (BLLV) 
GS/MS Hallbergmoos  

Freiherr-v.-Hallberg-Platz 1, 85399 Hallbergmoos 

Tel.: 0811/541860 

Sudetenweg 8  

85375 Neufahrn  

Tel.: 08165/3253  

rudolf.weichs@t-online.de 

 

Weiteres 

Vorstandsmitglied 
Gabriele Holzer (GEW) 
GS Wolfersdorf,  

Ringstraße 12, 85395 Wolfersdorf 

Tel.: 08168/1807 

gabrieleholzer@gmx.de 

 

Weitere Personalräte aus der Gruppe der Beamten: 
Personalrat Thomas Dittmeyer (BLLV) 

GS/MS Zolling 

Heilmaierstr.12, 85406 Zolling  

Tel.: 08167/69185-0 

tditt@t-online.de 

   

Personalrat Josef Eschlwech (BLLV) 

GS Neufahrn Fürholzer Weg  

Fürholzer Weg 5, 85375 Neufahrn 

Tel.: 08165/97557114 

Albert-Schweitzer-Straße 21a  

85375 Neufahrn  

Tel.: 08165/5900 

josef.eschlwech@t-online.de 
   

Personalrätin Cathrin Kaufung (BLLV) 
MS Freising Paul-Gerhardt 

Düwellstraße 24, 85354 Freising 

Tel.: 08161/5426000 

CathyKaufung@web.de  

mailto:rudolf.weichs@t-online.de
mailto:gabrieleholzer@gmx.de
mailto:verwaltung@schule-zolling.de
mailto:josef.eschlwech@t-online.de
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Personalrat Michael Mayer (BLLV)   

MS Zolling 

Heilmaierstraße 12, 85406 Zolling 

Tel.: 08167/691850 

 

fsschulsport@aol.com 

Personalrätin  Sandra Paretzke (BLLV) 
GS am Fürholzer Weg   

Fürholzer Weg 5, 85357 Neufahrn 

Tel.: 08165/97557115  

pasandra@web.de 

   
Personalrat Simon Pelczer (BLLV)  

MS Freising Paul Gerhardt 

Düwellstraße 24, 85354 Freising 

Tel.: 08161/5426000 

simon.pelczer@web.de 

 

   
Weitere Personalräte aus der Gruppe der Arbeitnehmer 
 

Personalrätin 

Stellvertretendes 

Vorstandsmitglied 

Ulrike Schwochau (BLLV) 
GS St. Lantbert 

Kepserstraße 4, 85356 Freising 

Tel. 08161/5428000 

ullischwo@web.de 

 

Vertrauenspersonen 

der 

Schwerbehinderten: 

1. Arthur Schmid (BLLV) 
Marina-Thudichum-GS, Haag  

Pfarrer-Weingand-Straße 5, 85410 Haag  

Tel.: 08167/955833 

mobil: 0170/6727505 

art.s_@t-online.de 

 

2. Nicole Schertler  
Georg-Hummel-MS                                     

Schlesierstr.2 

85368 Moosburg                                                    

Tel.: 08761/72590 

Marsstraße 15 

85368 Moosburg 

Tel.: 01573/5299602 

nicole.schertler@gmail.com 

 

 

Ersatzmitglieder: 

BLLV 

1. Stefan Riedl (BLLV) 

MS Eching 

Danziger Straße 

Tel.: 089/3190100 

 

Pallottinerstraße 6 

85354 Freising 

mobil: 0174/2605164 

st.riedl@icloud.com 

 2. Monika Janson (BLLV) 

GS/MS Allershausen 

Schulstraße 4 

85391 Allershausen 

Tel.: 08166/992890 

Schönmetzlerstraße 2a 

85354 Freising 

Tel.: 08161/144160 

monika.janson@freenet.de 

   

 
 

 
  

Ersatzmitglieder: 

GEW 

1. Barbara Brandl (GEW) 

GS Langenbach 

Bahnhofstraße 4, 85416 Langenbach 

Tel.: 08761/9562 

brandlbarbara@aol.com 

   
 2. Thomas Meiler (GEW)   

MS Allershausen 

Schulstraße 4-6, 85391 Allershausen 

Tel.: 08166/9587 

Meiler_Klassenzimmer@web.de 

 

mailto:pasandra@web.de
mailto:ullischwo@web.de
mailto:art.s_@t-online.de

